
Jobcenter Märkischer Kress, Friedrichstr 59/61, 58638 Iserlohn

'355A734089' 

Herrn 
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX

Ihr Zeichen: 
Ihre Nachricht: 
Mein Zeichen: 426-Kundennummer: 
355A130089 [Bei jeder Antwort bitte angeben)  
BG-Nummer: 355026G 00XXXXX

Name: 
Durchwahl: 
Teletax: 
E-Mail: 

Herr L.au 
0800 6664 888 
02371 905 910 848 
Jobcenter-MK.Team-426@jobcenter-ge.de 

Datum: 08. November 2012

Aufhebungs- und Erstattungsbescheid 

Sehr geehrter Herr XXX, 

die Entscheidungen vom 14.11.2011, 26.11.2011, 23.02.2012 über die Bewilligung von Leistungen nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SOB II) werden vom 1. Marz 2012 pis 31. Marz 2012 fur Sie teilweise in Höhe 
von 103,40 Euro aufgehoben (§ 40 Abs. 2 Nr. 3 SGB II i. V. m. § 48 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 und 3 Zehntes Buch 
Sozialgesetzbuch - SGB X, § 330 Abs. 3 Satz 1 Drittes Buch Sozialgesetzbuch - SGB III). Näheres entnehmen 
Sie bitte dem beigefügten Berechnungsbogen. Die unten stehenden Betrage sind deshalb von Ihnen zu erstatten 
(§ 50 SGB X). 

Leistungen für XXX, XXX - geb, am XX.XX.1955  

Erstattungszeitraum: 1. März 2012 - 31. März 2012 
Regelleistung 1 03,40 Euro 

Es ergibt sich somit eine Gesamtforderung in Höhe von: 103.40 Euro 

Begründung: 

Am 23.02.2012 haben Sie eine Überweisung der Oberjustizkasse Hamm (Az. 03028783/Btwocke XVII L 309 
Betreuung) in Höhe von 323,00 EUR erhalten. 

Mit Schreiben vom 13.05.2012 teilten Sie mit, dass es sich dabei um eine Aufwandsentschädigung für ehrenamt-
liche Betreuer handele, die einmal im Jahr ausgezahlt wird. 

Bei dieser Aufwandsentschädigung handelt es sich um eine Einnahme nach § 1835 BGB, die gem. § 3 Nr. 26b 
EStG steuerfrei ist. Diese Bezüge sind wie Erwerbseinkommen zu berücksichtigen, jedoch gem. § 11b Abs. 2 S. 
3 und Abs. 3 SGB II um die Freibeträge zu bereinigen. 

Gem. § llb Abs. 2 S. 3f. SGB II gelten die Sätze 1 und 2 mit den Maßgaben, dass jeweils an die Stelle des Be-
trages von 100,00 EUR monatlich der Betrag von 175,00 EUR monatlich und an die Stelle des Betrages von 
400,00 EUR der Betrag von 175,00 EUR tritt, wenn eine leistungsberechtigte Person mindestens aus einer Tätig-
keit Bezüge oder Einnahmen erhält, die nach § 3 Nr. 12. 26. 26a oder 26b EStG steuerfrei sind. § 11a Abs. 3 
SGB II bleibt unberührt. 
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Somit ist der Überweisungsbetrag i.H.v. 323,00 EUR urn 175,00 EUR zu bereinigen. Es verbleibt ein Betrag 
148,00 EUR. Von diesem ist noch der Freibetrag gem. § 11b Abs. 3 SGB 4i abzusetzen, hier in Höhe von 44,60 
EUR. 

Es verbleibt ein Betrag in Höhe von 103,40 EUR, der als Einkommen anzurechnen ist. 

Sie sind.bzw. waren nach § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB 1) verpflichtet, der oben bezeichneten Behör-
de alle Änderungen in den Verhältnissen mitzuteilen, die für die Leistung erheblich sind. Dieser Verpflichtung sind 
Sie zumindest grob fahrlässig nicht rechtzeitig nachgekommen (§ 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Zehntes Buch Sozialge-
setzbuch - SGB X). 

Außerdem haben Sie Einkommen oder Vermogen erzielt, das zum Wegfall oder zur Minderung Ihres Anspruchs 
geführt hat (§ 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Zehntes Such Sozialgesetzbuch - SGB X). 

Gem. § 43 Abs. 1 Nr. 1 SGB II können Träger von Leistungen nach dem SGB II gegen Ansprüche von Leistungs-
berechtigten auf Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes mit ihren Erstattungsansprüchen nach § 42 
Abs. 2 S. 2, § 43 Abs. 2 S. 1 SGB 1, § 328 Abs. 3 S. 2 SGB III oder § 50 SGB X aufrechnen. 

Gem. § 43 Abs. 2 SGB II beträgt die Höhe der Aufrechnung bei Erstattungsansprüchen, die auf den §§ 42 und 
43 SGB I, § 328 Abs. 3 S. 2 SGB III oder § 48 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 50 SGB X beruhen, 10 
Prozent des für den Leistungsberechtigten maßgebenden Regelbedarfes, in den übrigen Fällen 30 Prozent. 

Die gegen Sie bestehende Erstattungsforderung wird unter Berücksichtigung der o. g. Rechtsvorschrift in monat-
lichen Raten in Höhe von 37,40 Euro gegen die Ihnen zustehenden laufenden Leistungen aufgerechnet. 

Sie brauchen den o. g. Betrag also nicht zu überweisen. 

Sollte eine Aufrechnung mit den laufenden Zahlungen nicht mehr möglich sein und noch eine Restforderung 
bestehen, erhalten Sie eine gesonderte Zahlungsaufforderung. 

Bei dieser Entscheidung habe ich von meinem Ermessen Gebrauch gemacht und die persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse gebührend berücksichtigt. 

Es wurden weder im Leistungsverfahren entscheidungsrelevante Gründe vorgetragen noch ergeben sich nach 
Aktenlage Anhaltspunkte, die gegen eine Aufrechnung sprechen wurden. 

Die oben bezeichnete Behörde ist verpflichtet, wirtschaftlich im Sinne der Bundeshaushaltsordnung zu handeln. 
Hierzu gehört auch im Interesse der Gemeinschaft der Steuerzahler bestehende Forderungen vollständig und 
zeitnah zu erheben sowie diese mit den zur Verfügung stehenden Mitfeln beizutreiben. 

Nach Abwägung mit dem gesetzlichen Zweck zur Ausübung des Ermessens sowie dem öffentlichen Interesse 
war die Entscheidung somit in dieser Form zu treffen. Folglich ist es aus den genannten Gründen nicht gerecht-
fertigt, auch nur teitweise von einer Aufrechnung abzusehen. 

Rechtsbehelfsbetehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann jeder Betroffene oder ein von diesem bevollmachtigter Drifter innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Fur Minderjahrige oder nicht geschaftsfahige Personen handelt 
deren gesetzlicher Vertreter, Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf genannten 
Stolle einzulegen. 

Anlaqe 
Gesetzestexte 
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35502BG00XXXXX 

Berechnungsbogen 

Die Berechnung der Leistung gilt für den Zeitraum vom 01.12.2011 bis 31.12.2011. 

Höhe der monatlichen Bedarfe in Euro 

Gesamt Antragsteller/in Partner/in Weitere 
Angehörige 

Weitere 
Angehörige 

Familienname 

Vorname 

Geburtsdatum 

Bedarfe zur Sicherung des 
Lebensunterhalts 

Regelbedarfe  für 
erwerbsfahtge Leistungsberechtigte 

364,00 364,00 1 

. . 
Mehrbedarfe zum 

Lebensunterhalt Ernährung 8,00 8,00 

__. 
Summe Bedarfe zur Sicherung des 
Lebensunterhalts 

. 

372,00 372,00 

t 
Bedarfe für Unterkunft und Heizung 

Anerkannte Bedarfe ffir 
Unterkunft und Heizung *) 
• Miele -

Grundmiete 

Heizung 

Nebenkosten 

220,00 

25,00 

56,24 

220,00 

25,00 

 56,24 

Summe der anerkannten Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung 

301,24 301,24 

Gesamtbedarf der Bedarfsgemeinschaft 673,24 673.24 

•) Die Bedarfe für  Unterkunft  und Heizung werden zu gleichen Teilen auf die Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft aufgeteilt. 
Geringe Abweichungen sind möglich, wenn  der  Gesamtbelrag der Bedarfe für Unterkunft and Heizung nicht exakt durch die 
Personenanzahl teilbar ist. 

Gesamtbetrag der monatlich zustehenden Leistungen in Euro 

Im Einzelnen werden folgende monatliche Leistungen zuerkannt: 

372,00 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Leistungen der Agentur für Arbeit) 

- Leistungen für Unterkunft und Heizung (Leistungen des kommunaien Trägers) 301,24 

Gesamtbetrag monatlich: 673,24 
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35502BG00XXXXX 

Berechnungsbogen 

Die Berechnung der Leistung gilt für den Zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.01.2012, 

Höhe der monatlichen Bedarfe In Euro 

Gesamt Antragstellerlin Partnerlin Weitere 
) 

Angehörige 
Weitere 
Angehörige 

Famdienname 

Vorname 

Geburtsdatum 

Cedar'', zur Sicherung des 
Lebensunterhalts 

Regelbedarfe fiir 
erwerbsfahige Leistungsberecht[gte 

374,00 ' 374.00 

Mehrbeclarle zum Lebensunterhalt 

Ernahrung 9,60 8.60 

Summe Bedarfe zur Sicherung des 
Lebensunterhalts 

382,60 382,60 

Bedarfe ftir Unterkunft und Heizung 

Anerkannte Bedarfe fur 
Unterkunft und Heizung ') 
- Miete - 

Grundmiete 

Nebenkosten 

220,00 

56,24 

220.00 

56.24 

F 

Summa der anerkannten Bedarfe fiir 
Unterkunft und Heizung 

276,24 276,24 

Gesamtbedarf der Bedarfsgerneinschaft 658,84 658.84 

•) Die Bedarfe fie Unterkunft und Heizung warden zu gleichen Teilen auf die Mitglieder der Haushattsgemeinschaft aufgeteilt. 
Geringe Abweichungen sind maglich, wenn der Gesamlbetrag der Bedarfe fur Unterkunft und Heizung nicht exakt Burch die 
Personenanzahl Weber fst 

Gesamtbetrag der monatlich zustehenden Leistungen In Euro 

Im Einzeinen werden folgende monatliche Leistungen zuerkannt: 

- Leistungen zur SEcherung des Lebensunterhalts (Leistungen der Agentur ft-Jr Arbeit) 382,60 

- Leistungen fur Unterkunft und Heizung (Leistungen des kommunalen Tragers) 276.24 

Gesamtbetrag monatlich: 658,84 
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35502BG00XXXXX 

Berechnungsbogen 

Die  Berechnung  der  Leistung gilt  für  den Zeitraum  vom 01.02.2012 his 29.02.2012. 
Höhe  der  monatlichen  Bedarfe  in Euro 

Gesamt Antragsteller/in Partner/in Weitere 
Angehörige 

Wrntere 
Angehörige 

Familienname 

Vorname 

G oburtsdatum 

Bedarfe  zur  Sicherung des 
Lehensunterhalts 

Regelbedarre fur 
erwerbsfähige Leislungsberechligte 

374,00 374,00 

Mehrbedarfe zum Lebensunterriall 

Ernahrung 8,60 8,50 

Summe  Bedarfe  zur  Sicherung des 
Lehensunterhalts 

382.60 382.60 

i 
Bedarfe  fur  Unterkunft  und  Heizung 

Anerkannte Bedarfe fUr 
Unterkunft und Heizung') 
- Miete 

Grundmiete 

Heizung 

Nebenkosten 

220,00 

29.00 

56.24 

220,00 

29.00 

56,24 

Summe  der  anerkannten Bedarfe fUr 
Unterkunft  und  Heizung 

30524 305.24 

■ 

I Gesamtbedarf der Bedarfsgemeinschaft  687,84 687.84 

•) Die Sedarfe 16r Unterkunfl and Heizung werden zu gleichen Teilen auf die Mitglieder der Haushallsgemeinschaft aufgeteill 
Geringe Abweichungen sired moglich. wenn der Gesamlbetrag der Bedarfe fur Unterkunfi und Heizung nicht exaki lurch die 
Personenanzahl tellbar ist. 

Gesamttietrag der monatlich zustehenden Leistungen  in  Euro 

Irn Einzelnen werden forgendo monatliche Leistungen zuerkannt. 

• Leislungen zur Sicherung des Lebensunterhalls (Leistungen der Agenlur frir Arbeit) 382.60 

- Leistungen fur Unlerkunfl und Heizung (Leislungen des kommunalen Tragers) 305,24 

Gesamtbetrag monatlicn 687,84 



Die Borechnung der Loistung gilt tiff den Zeltraum 

Halle dor manatlichon Bodarfo in Euro 

Berechnungsbogen 
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vom 01.03.2012 

Gesamt 

- 

bis 31.03.2012. 

Antragsleller 'in Pariner;in Wertere 
Angeharige 

355026G00XXXXX 

Weiler° 
Angehdrige 

Familionname 

Vorname 

Gebunsdatum 

Bedarfe zur Sicherung des 
Lebonsunterhalts 

Regelbedarfe fur 
erwerbsfahige Leistungsberechtigte 

374.00 374 00 

Mohrbedarfe zum Lebensunterhalt 

Ernahrung 8.60 8,60 

Summo Bedarfo zur Sichorung des 
Lebensunterhalts 

382.60 382.60 

Bedarfe fUr Unterkunft und Heizung 

Anerkannle Bedarfe fur 
Unterkunft und Heizung *) 
• Mote -

Grunomiete 

Heizung 

Nebenkosten 

208.27 

29.00 

56.24 

208,27 

29,00 

56,24 

Surnme dor anerkannten Bodarfo hir 
Unterkunft und Heizung 

293.51 293.51 

Gesamtbedarf dor Bedarfsgomeinschaft 676.11 676,11 

°) Die Bedarfe fur Unterkunft und Heizung werden zu gleichen Teen auf die Mitgheder der Haushaltsgemeinschaft aufgeteill 
Geringe Abweichungen send moglich, wenn der Gesamtbetrag der Bedarfe fiir Unterkunft und Heizung nicht exak1durch die 
Personenanzahl teilbar ist 

Zu berücksichtigendes monatliches Einkommen in Euro 

Familienname 

Vorname 

Geburtsdatum 

Einkommen aus 

Betreuungspauschalo 323,00 EUR .I. 175.00 
EUR 

zu berticksichtigondes weiteros 
Einkommon 

103,40 

103,40 

103,40 

103.40 

zu berticksichtigendes Gesamtelnkommen 103.40  103.40 _ 
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Verteilung der Einkommensanteile unter Berucksichtigung der zustindigen Leistungstrager in Euro 

1st in einer Bedartsgerneinschaft nicht der gesamte Bedell aus eigenen Mitteln gedeckt, gilt cede Person der Bedarfsgemeinschaft urn 
Verhaltnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedUrflig. Aus diesem Grunde wird eine prozentuale Einkommensverteilung 
vorgenommen Das gilt nicht fUr Einkommen von Kindern Kindesemkommen wird nur auf den Bedarf des Kindes angerechnet Zum 
Kindeseinkommen zahlt auch Kindergeld, sowed es zur Bedarfsdeckung des Kindes benetigt wird 

Familienname 

Vorname 

Geburtsdatum 

Gesamtbedart 676.11 676 11 

Einkommen des Kindes 0.00 0.00 

Gesamteinkommen (ohne Kmdeseinkommen) 103,40 103.40 

Gesamteinkommen 103,40 103,40 

Bedarfe zur Sicherung des Lebensunterhalts (ohne Bedarfe fUr Unterkunft und Heizung) nach EinkommensberUcksichtigung in Euro 

Familienname 

Vorname 

Geburtsdatum 

Sicherung des Lebensunterhalts 
• ohne Bedarfe fUr Unterkunft und Heizung

382.60 382,60 

abzOglich zu berticksichtigendes 
Einkommen entsprechend der Zeile 
..Gesamteinkommen" 

1 03.40 103,40 

Bedarf nach 
Einkommensbenicksichtigung 

279,20 279.20 

noch nicht verteilles Einkommen 0,00 0,00 

Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach Einkommensberücksichtigung 

Familienname 

Vorname 

Geburtsdatum 

Bedarfe fur Unterkunft und Heizung 293,51 293.51 

abzUglich noch nicht verteilles Einkommen 0,00 0.00 

Bedarf nach Einkommensberiicksichtigung 293.51 293.51 

Gesamtbetrag der monatlich zustehenden Leistungen in Euro 

lin Einzeinen werden foigende monatliche Leistungen zuerkannt: 

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Leistungen der Agentur ha Arbeit) 279.20 

• Leistungen fUr Unterkunft und Heizung (Leistungen des kommunalen Tragers) 293,51 

Gesamtbetrag monatlich: 572,71 
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3550213G00XXXXX 

Berechnungsbogen 

Die Berechnung  der  Leistung gilt fur den Zeitraum vom 01.04.2012  bis 31.05.2012. 

Höhe der monatlichen Bedarfe In Euro 

Gesamt Antragsteller/in Partnerin Weitere 
Angehörige 

Weitere 
Angehörige 

Familienname 

Vornarne 

Geburtsdatum 

Bedarf zur Sicherung  des 
Lebensunterhalts 

Regelbedarfe für 
erwerbsfahige Leistungsberechtigte 

374.00 374,00 

Mehrbedarfe zum Lebensunterhalt 

Ernährung 9.60 8,00 

Summe  Bedarfe  zur Sicherung des 
Lebensunterhalts 

392,60 382,60 

Bedarfe  fiir  Unterkunft und Heizung 

Anerkannte Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung *) 
- Miete -

Grundmiete 

Heizung 

Nebenkosten 

220.00 

29,00 

56,24 

220.00 

29.00 

56.24 

Summe der anerkannten Bedarfe ftir 
Unterkunft und Heizung 

305,24 305,24 

Gesamtbedarf der Bedarfsgemelnschaft 687.84 687,84 

*) Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung warden zu gleichen Teilen aut die Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft aufgeteilt. 
Geringe Abweichungen sind möglich, wenn der Gesamtbetrag der Bedarfe für Unterkunft und Heizung nicht exakt durch die 
Personenanzahl teilbar ist. 

Gesamtbetrag  dor  monatlich zustehendon Leistungen in Euro 

lm Einzelnen werden folgende monatiiche Leistungen zuerkannt: 

392,60 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Leistungen der Agentur fur Arbeit) 

- Leistungen für Unlerkunft und Heizung (Leistungen des kommunalen Trägers) 305,24 

Gesamtbetrag monatlich: 687,84 



§ 48 SGB X  Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei Anderung der Verhaltnisse

(1) Soweit in den tatsachlichen oder rechtlichen..Verhaltnissen, die beim Ertass eines Verwaltungsaktes mit Dauerwir-
kung vorgelegen haben, eine wesentliche Anderung eintritt, ist der Verwaltungsakt mit Wirkung fur die Zukunft 
aufzuheben. Der Verwaltungsakt soil mit Wirkung vom Zeitpunkt der Anderung der Verhaltnisse aufgehoben wer-
den, soweit 

1. die Anderung zugunsten des Betroffenen erfolgt,

2. der Betroffene einer durch Rechtsvorschrift vorgeschriebenen Pflicht zur Mittellung wesentlicher fur ihn nach-
teiliger Anderungen der Verhaltnisse vorsatzlich oder grab fahrlassig nicht nachgekommen ist,

3. nach Antragstellung oder Erlass des Verwaltungsaktes Einkommen oder VermOgen erzielt worden ist, das
zum Wegfall oder zur Minderung des Anspruchs gefuhrt haben wUrde, oder

4. der Betroffene wusste oder nicht wusste, wail er die erforderfiche Sorgfalt in besonders schwerem MaBe ver-
letzt hat, dass der sich aus dem Verwaltungsakt ergebende Anspruch kraft Gesetzes zum Ruhen gekommen
oder ganz oder teilweise weggefallen ist.

Als Zeitpunkt der Anderung der Verhaltnisse gilt in Fallen, in denen Einkommen oder VermOgen auf einen zurUck-
liegenden Zeitraum aufgrund der besonderen Teile dieses Gesetzbuches anzurechnen ist, der Beginn des An-
rechnungszeitraurnes. 

(2) 

(3) •-• 

(4) 

§ 50 SGB X Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen

(1) Soweit ein Verwaltungsakt aufgehoben worden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten. Such- und 
Dienstleistungen sind in Geld zu erstatten. 

(2) Soweit Leistungen ohne Verwaltungsakt zu Unrecht erbracht worden sind, sind sie zu erstatten. §§ 45 und 48 
getten entsprechend_ 

(2a) ... 

(3)  

(4) ... 

(5) ••• 

§ 43 SGB II Aufrechnung

(1) Die Trager von Leistungen nach diesem Such konnen gegen Ansprliche von Leistungsberechtigten auf Geldleis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes aufrechnen mit ihren 

1. Erstattungsanspruchen nach § 42 Absatz 2 Satz 2, § 43 Absatz 2 Satz 1 des Ersten Buches, § 328 Absatz 3
Satz 2 des Dritten Buches oder § 50 des Zehnten Buches oder

2. Ersatzanspruchen nach den §§ 34 oiler 34a.

(2) Die Hi:Ale der Aufrechnung betragt bei Erstattungsanspruchen, die auf den §§ 42 und 43 des Ersten Buches, § 328 
Absatz 3 Satz 2 des Dritten Buches oder § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und § 50 des Zehnten Buches beruhen, 
10 Prozent des kir den Leistungsberechtigten mal3gebenden Regelbedarfs, in den Obrigen Fallen 30 Prozent. Die 
Hale der monatlichen Aufrechnung ist auf insgesamt 30 Prozent des mal3gebenden Regelbedarfs begrenzt. So-
weft die Erklarung einer spateren Aufrechnung zu einem hOheren monatlichen Aufrechnungsbetrag als 30 Prozent 
fuhren wurde, erledigen sich die vorherigen Aufrechnungserkiarungen. 

(3) Sind in einem Monat Aufrechnungen nach Absatz 1 und § 42a Absatz 2 zu vollziehen, gilt Absatz 2 Satz 2 ent-
sprechend. WOrden die Aufrechnungen nach § 42a Absatz 2 und nach Absatz 1 den in Absatz 2 Satz 2 genannten 
Betrag ithersteigen, erledigt sich die nach § 42a Absatz 2 erklarte Aufrechnung, soweit sie der Aufrechnung nach 
Absatz 1 entgegensteht. 

(4) Die Aufrechnung ist gegenuber der leistungsberechtigten Person schriftlich durch Verwaltungsakt zu erklaren. Sie 
endet spatestens drei Jahre nach dem Monat, der auf die Bestandskraft der in Absatz 1 genannten Entscheidun-
gen folgt. Zeiten, in denen die Aufrechnung nicht vollziehbar 1st, verlangern den Aufrechnungszeitraum entspre-
chend. 

§ 60 SGB 1 Angabe von Tatsachen

(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhaft, hat 

1.  alle Tatsachen anzugeben, die fur die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zustandigen Leistungs-
tragers der Erteilung der erforderlichen AuskOnfte durch Dritte zuzustirnrnen, 
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2. Änderungen in den Verhaitnissen, die für die Leistung erheblich sind oder Ober die im Zusammenhang mit der 
Leistung Erklarungen abgegeben warden sind, unverzuglich mitzuteilen.

3. Beweismittel zu bezeichnen and auf Verlangen des zustandigen Leistungstragers Beweisurkunden vorzule-
gen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.

Satz 1 gilt entsprechend fur denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat. 

(2)  Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 and 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese benutzt 
werden.
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